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Merkblatt: Rechte und Pflichten der Freiwilligen

Freiwilligenarbeit ist unentgeltliches Engagement für Dritte, jedoch sind die Einsätze nicht unverbindlich. Bei anspruchsvollen und länger dauernden Einsätzen werden Aufgaben, Zeitrahmen sowie gegenseitige Rechte und Pflichten in Einsatzvereinbarungen geregelt.

Freiwillige haben ein Recht auf angemessene Rahmenbedingungen. Im Allgemeinen gelten die Standards der Freiwilligenarbeit als Rechte der Freiwilligen.

Rechte der Freiwilligen

· Sie werden in ihre Aufgaben eingeführt.

· Sie erhalten eine Kontaktperson (Gruppenleiter/in), die ihnen für Fragen und Auskünfte zur Verfügung steht.

· Der Zugang zu Räumlichkeiten, Geräten und Hilfsmitteln ist gewährleistet.

· Sie haben nach Absprache Zugang zum notwendigen Arbeitsmaterial.

· Während ihres Einsatzes sind sie versichert (Haftpflichtversicherung) .

· Die effektiven Spesen werden (im vereinbarten Rahmen) zurückerstattet.

· Es werden regelmässig Veranstaltungen für den Informations- und Erfahrungsaustausch organisiert.

· Sie haben ein Recht auf Informationen, die ihren Arbeitsbereich betreffen.

· Sie haben ein Mitspracherecht bei der Ausgestaltung ihrer Aufgaben.

· Ihre Arbeiten werden regelmässig ausgewertet (in der Gruppe oder im Gespräch mit den Verantwortlichen) .

· Sie haben Zugang zur Weiterbildung.

· Nach Beendigung des Einsatzes - oder auf Wunsch - erhalten sie eine Einsatzbestätigung oder einen Kompetenznachweis mit dem Sozialzeitausweis.

· Einsätze sollten in der Regel im Jahresdurchschnitt nicht mehr als vier Stunden pro Woche in Anspruch nehmen.

Pflichten der Freiwilligen

Information 

· Ergeben sich Schwierigkeiten oder sehen sich Freiwillige der Aufgabe nicht gewachsen, wird mit der Gruppenleitung und/oder dem Ressortverantwortlichen im gemeinsamen Gespräch nach Lösungen gesucht. Sind die Schwierigkeiten und Probleme nicht lösbar, kann jederzeit nach Absprache auf die Zusammenarbeit verzichtet werden.

· Möchten Freiwillige ihre Tätigkeit aufgeben, müssen sie diesen Entschluss frühzeitig der Gruppenleitung mitteilen, damit die Arbeit ohne Unterbruch weitergeführt werden kann.

Sorgfalt 

· Die Freiwilligen tragen Verantwortung gegenüber Menschen, mit denen sie im Auftrag der Kirchgemeinde zu tun haben.

· Vereinbarte Abmachungen sind einzuhalten (Regelmässigkeit, Pünktlichkeit).

· Sie melden Abwesenheiten wegen Ferien oder anderer Verhinderungen frühzeitig.

· Sie erfassen die geleisteten Stunden und stellen sie periodisch zusammen.

Verschwiegenheit 

· Wie bezahlte Angestellte verpflichten sich auch freiwillig Mitarbeitende zur Verschwiegenheit. Diese umfasst alle Informationen, die sie aufgrund ihrer Freiwilligenarbeit erfahren.

· Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gilt auch gegenüber Behörden. Ausnahmen im Interesse von Klienten und Klientinnen dürfen nur in Absprache mit den Betroffenen gemacht werden.

· Die Schweigepflicht bleibt auch nach Abschluss der Freiwilligentätigkeit bestehen.

Merkblatt: Rechte und Pflichten der Freiwilligen, Version: 14.04.2008

[image: image1.jpg]